
Urschrift 
Arbeitsgericht Heilbronn 
Aktenzeichen: 3 Ca 286/19 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In der Rechtssache 

 

- Kläg. -

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH 
Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn 

gegen 

- Bekl. -

.,;1 Mdt.z. Ktn. 
"i Rücksp,ael.e Wiedervorlage ► 

DGB Rechtsschutz GmbH

2 8. NOV. 2019 

� \; 
j rnsten + Termine 

i��:�::�1 .. :L ........ _/ .......................... .

hat das Arbeitsgericht Heilbronn - 3. Kammer - durch den Richter am 
Arbeitsgericht , d. ehrenamtlichen Richter und d. ehrenamtlichen Richter auf die mündliche 
Verhandlung vom 31.10.2019 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, die dem Kläger mit Schreiben vom 18.04.2017 erteilte Abmahnung
aus der Personalakte zu entfernen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf EUR 2.985,28 festgesetzt.

4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.
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Tatbestand 

Die Parteien streiten über die Berechtigung einer Abmahnung. 

Der am 11.12.1965 geborene Kläger ist seit dem 15.10.1992 bei der Beklagten mit einem mo

natlichen Bruttoentgelt von zuletzt 2894,01 EUR brutto beschäftigt. Der Kläger wird im Bereich 

der S. im Außendienst eingesetzt. 

Mit Schreiben vom 18.04.2017 hat die beklagte Partei dem Kläger eine Abmahnung mit folgen

dem Inhalt zukommen lassen: 

„Abmahnung 

Sehr geehrter Herr , 

wir beziehen uns auf das mit Ihnen am 06.04.2017 geführte Anhörungsgespräch (weitere Teilneh

mer/innen: Frau  Personal- und Organisationsamt und Frau  Personalrat Attgemeine Verwaltung). 

Am 03. April 2017 und am 04. April 2017 kam es zu unerwünschten Verhaltensweisen von Ihnen gegen

über Ihrer Kottegin Frau  die als städtische Beschäftigte vertretungsweise bei der S.  ausgeholfen hat. 

Folgende Situationen haben sich nach den uns vorliegenden Schilderungen von Frau ereignet: 

1. Montag, den 03. April 2017 in der S. und im Außendienst:

Am Montag, den 03. April 2017 haben Sie Frau  gegen 06:45 Uhr im Zimmer 167 der S. im Rathaus 

bereits zur Begrüßung umarmt, obwohl die Kottegin Ihnen unbekannt war. Anschließend haben Sie 

während des Außendienstes am Vormittag in der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 09:30 Uhr im Fahrzeug 

während der Unterhaltung wiederholt die Hand auf den Oberschenkel von Frau gefegt. 

Zur Verabschiedung haben Sie Frau am Nachmittag gegen 15:00 Uhr erneut umarmt. 

2. Dienstag, den 04. April 2017 in der S. und im Außendienst:

Am Dienstag, den 04. April 2017 haben Sie gegen 06:30 Uhr Frau vor dem Zimmer 167 der S. im 

Rathaus zur Begrüßung umarmt mit Wangenküssen. 

Anschließend haben Sie während des Außendienstes am Vormittag in der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 

09:30 Uhr im Fahrzeug während der Unterhaltung wiederholt die Hand auf den Oberschenkel von Frau 

gelegt. 

Nach der Rückkehr ins Rathaus haben Sie vormittags körperliche Nähe gesucht und versucht Frau  

im Büro Zimmer Nr. 167 der S. während der Kassenteerung zu umarmen. 
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Nachmittags nach 12:30 Uhr haben Sie während Frau  am Tisch saß, den Arm um ihre die 

Schultern gelegt, mit Berührung der Wangen (Wangenküssen). 

Frau  hat uns mitge,teilt, dass sie durch ihre Körperhaltung mehrfach eine Abwehrhaltung zum 

Ausdruck gebracht hat, da ihr diese Nähe mit den körperlichen Berührungen sehr unangenehm war. Dies 

haben Sie jedoch nicht registriert. 

Sie haben während der Anhörung eingeräumt, dass es zu körperlichen Berührungen in der genannten 

Weise in jeweils einer Situation gekommen ist, allerdings ohne jegliche Absicht der sexuellen Belästigung 

ihrerseits. 

Bei der S. gibt es eine Dienstvereinbarung zum Schutz der Beschäftigten gegen sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz, die in der jeweils geltenden Fassung aufgrund § 3 Absatz 3 Ihres Arbeitsvertrages 

Bestandteil dessen wurde. Diese wurde Ihnen mit Personal-Rundschreiben P 912010 vom 

21.06.2010 zur Kenntnis gebracht. 

Im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen legen wir Wert auf eine vertrauensvolle, professionelle Zu

sammenarbeit. Alle Beschäftigten haben ein Recht auf eine ihre Persönlichkeitsrechte nicht verletzende 

Behandlung. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist nicht erlaubt und wird nicht geduldet; nicht von 

Beschäftigten der Stadtverwaltung und nicht von Dritten. Darunter fällt jedes vom Betroffenen erkennbar 

abgelehnte Verhalten, das als unerwünscht und belästigend aufgefasst wird, auch wenn es „harmlos" 

oder scherzhaft gemeint war. Es war für Sie klar erkennbar, dass Ihr Verhalten von Frau  nicht 

gewünscht war bzw. dass sie dieses Verhalten als belästigend empfindet. Durch Ihr Verhalten insgesamt, 

aber insbesondere die von Ihnen gesuchte körperliche Nähe bzw. die erfolgten Berührungen haben Sie 

gegen die obengenannte Dienstvereinbarung verstoßen und somit Ihre arbeitsvertraglichen Pflichten 

verletzt. 

Aus diesem Grunde erhalten Sie hiermit eine Abmahnung. 

Wir sind nicht bereit, diese Verhaltensweisen zu tolerieren und fordern Sie auf, dass Sie künftig Ihre ver

traglichen Pflichten als Beschäftigter der Stadt  einhalten, insbesondere im zwischenmenschlichen 

Umgang die nötige Distanz, sowohl körperlich als auch verbal wahren und sich neutral und korrekt 

verhalten. 

Bei ähnlichen Vorkommnissen müssen Sie mit weiteren arbeitsrechtlichen Konsequenzen, bis hin zur 

Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses rechnen. 

Der Personalrat Al/gemeine Verwaltung wurde auf Ihren Wunsch hin beteiligt. Dieser hat der Maßnahme 

zugestimmt. 

Die Abmahnung wird Bestandteil Ihrer Personalakte. 

Mit freundlichen Grüßen" 

Mit Schreiben vom 26.04.2017 (zum genauen Inhalt wird auf Anl. K2 Bezug genommen) hat der 

Kläger die Entfernung der Abmahnung gefordert und vorgeschlagen eine Ermahnung auszu

sprechen. Mit Schreiben vom 10.05.2017 (zum Inhalt Anlage K3) hat die beklagte Partei dies 

abgelehnt. Mit erneutem Schreiben vom 09.05.2019 hat der Kläger mit der Begründung er habe 
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sich nunmehr 2 Jahre fehlerfrei Verhalten· die Entfernung der Abmahnung beantragt, was die 

beklagte Partei mit Schreiben vom 12.06.2019 abgelehnt hat. 

Vor Ausspruch der Abmahnung hat eine Anhörung des Klägers stattgefunden, wobei zwischen 

den Parteien streitig ist in wieweit der Kläger die geschilderten Geschehnisse eingeräumt hat. 

Die in der Abmahnung genannte Mitarbeiterin ist seit 2013 bei der beklagten Partei beschäftigt 

und war an den fraglichen Tagen als Aushilfe bei der S. eingesetzt und zum damaligen 

Zeitpunkt 21 Jahre alt. Die Mitarbeiterin hat sich am 05.04.2017 an die Kontaktstelle gegen 

sexuelle Belästigung gewendet. Sie hat nach Abstimmung mit dem Arbeitgeber am 

05.04.2017 die Arbeit in der S. nicht wiederaufgenommen. Der Kläger und die Mitarbeiterin 

haben sich nicht gekannt. 

Der Kläger möchte, dass die Abmahnung aus der Personalakte entfernt wird, da sie nach Ab

lauf von 2 Jahren ihre Funktion verloren habe, ein schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers 

am unbefristeten Verbleib der Abmahnung in der Personalakte nicht bestehe. Darüber hinaus 

seien die Schilderungen in der Abmahnung unzutreffend. Der Kläger habe die Sachverhalte in 

der Anhörung nicht eingeräumt. Richtig sei, dass der Kläger am 03.04.2017 mit seiner Hand der 

Mitarbeiterin einen Klaps auf das Knie gegeben habe, mit der Bemerkung, jetzt könne sie sich 

aussuchen, was sie tun wolle, entweder die Kassette aus dem Auto tragen oder den Parkauto

maten aufschließen. Die Mitarbeiterin habe sich während und nach der kurzen Berührung völlig 

normal und unauffällig verhalten und in keinster Weise eine Abwehrhaltung eingenommen bzw. 

zu erkennen gegeben, dass sie dies nicht toleriere. Am 04.04.2017 habe der Kläger der Mitar

beiterin lediglich auf die $chulter geklopft, da sie mit dem zählen von Geldbeträgen erhebliche 

Schwierigkeiten hatte und verzweifelt gewesen sei. Der Kläger habe die Mltarbeiterin beruhigen 

wollen und ihr Zuversicht vermitteln wollen. Zu keinem Zeitpunkt habe er den Arm um die 

Schulter gelegt und/oder sie an der Wange berührt, erst recht nicht in Form von Wangenküs

sen. In dem Personalgespräch seit dem Kläger vom Mitarbeiter der Beklagten Herrn  

mitgeteilt worden, dass sich die Mitarbeiterin nicht belästigt gefühlt, sondern lediglich unsicher 

gefühlt habe. Die Mitarbeiterin habe zu keiner Zeit erkennen lassen, dass sie derartige Berüh

rungen nicht möchte. Weiter habe die Mitarbeiterin freiwillig mit dem Kläger sowohl am 3. April 

als auch am 04.04.2017 die Mittagspause verbracht, ohne ihr Missfallen zum Ausdruck ge

bracht zu haben. 

Der Kläger hat daher beantragt: 
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1. Gegen dieses Urteil kann d. Bekl. Berufung einlegen.

Urteil vom 31.10.2019 , 3 Ca 286/19 

Wird das Urteil nicht in dem Umfang angefochten, in dem d. Bekl. unterlegen ist, hängt die 
Zulässigkeit der Berufung davon ab, dass der Wert des Beschwerdegegenstandes 
600,00 EUR übersteigt. 

Die Einlegung der Berufung hat binnen eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schrift
lich beim Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Börsenstraße 6, 70174 Stuttgart zu er
folgen. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung ge
richtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, ent
halten. Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei 
Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landesarbeitsgericht zu 
begründen. 

Der Berufungskläger muss sich vor dem Landesarbeitsgericht durch einen bei einem deut
schen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere müssen Beru
fungs- und eine eventuelle Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet 
sein. 
An seine Stelle kann auch ein Vertreter eines Verbandes (Gewerkschaften, Arbeitgeberver
einigungen) oder eines Spitzenverbandes (Zusammenschlüsse solcher Verbände) treten, 
sofern er kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt und die Partei Mitglied des 
Verbandes oder Spitzenverbandes ist. An die Stelle der vorgenannten Vertreter können 
auch Angestellte einer juristischen Person, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigen
tum einer dieser Organisationen stehen, treten, sofern die juristische Person ausschließlich 
die Rechtsberatung der Verbandsmitglieder entsprechend deren Satzung durchführt und 
der Verband für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Ist die Partei Mitglied eines Ver
bandes oder Spitzenverbandes, kann sie sich auch durch einen Vertreter eines anderen 
Verbandes oder Angestellten einer der oben genannten juristischen Personen mit ver
gleichbarer Ausrichtung vertreten lassen. 

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochte
nen Urteils vorgelegt werden. Die Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts bittet, Schrifts
ätze in fünffacher Fertigung einzureichen. 

2. Für d. Kläg. ist gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben.

D. Vorsitzende:
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Transfervermerk 

erstellt am 27.11.2019 um 14:22:13 Uhr 

Die Prüfung der qualifizierten elektronischen Signaturen zum vorgehenden Dokument hat folgendes 

Ergebnis erbracht: 

Prüfergebnis zu 3-Ca-286-19-URT-26-11-2019.pdf 

3-Ca-286-19-URT-26-11-2019.pdf.pkcs?

Signiert durch 
Berufsbezogenes 

Signiert am 
Seriennummer des 

Integrität 
Zertifikat 

Attribut Zertifikats gültig 

 
Justiz des Landes 27.11.2019 

6477334729176334844 gültig gültig 
Baden-Württemberg 10:28:37 Uhr 
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erstellt am 27.11.2019 um 14:22:16 Uhr 

Die Prüfung der qualifizierten elektronischen Signaturen zum vorgehenden Dokument hat folgendes 
Ergebnis erbracht: 

Prüfergebnis zu Verkündungsvermerk.docx.pdf 

Verkündungsvermerk.docx.pdf.pkcs? 

Signiert durch 
Berufsbezogenes 

Signiert am 
Seriennummer des 

Integrität 
Zertifikat 

Attribut Zertifikats gültig 

 
Justiz des Landes 27.11.2019 

5993175632215631598 gültig gültig 
Baden-Württemberg 09:15:52 Uhr 
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Verkündet am 31.10.2019 

 
Urkundsbeamte(r) der Geschäftsstelle 

27.11.2019 09:15 
In Sachen 

 


